
 
 

Protokollauszug 
aus der 

24. öffentliche /nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Stadtent-
wicklung, Bauen und Verkehr  

vom 24.11.2015 

 
öffentlich 
Top 5.1 Information der Verwaltung zum aktuellen Stand des Bebauungsplans Nr. 37 

B "Babelsberger Straße", 2. Änderung, Teilbereich Friedrich-List-Straße und 
zur vorgesehenen Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
 

 
Frau Holtkamp (Verbindliche Bauleitplanung) informiert über den aktuellen Stand des Bebau-
ungsplanverfahrens (die Präsentation wird dem Protokoll als Anlage beigefügt). Mit der heuti-
gen Information an den SBV-Ausschuss ist vorgesehen, im Januar 2016 unmittelbar ohne Be-
schluss in die Öffentlichkeitsbeteiligung zu gehen und im Februar 2016 die Endverhandlung des 
Städtebaulichen Vertrages zu führen. Eine anschließende Information an den SBV-Ausschuss 
wird erfolgen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Zustimmung:  
Ablehnung:  
Stimmenthaltung:  

 
 

1 von 5 in Zusammenstellung



�

��������	���
���	����

���������	
���������������
������������
���
�������������������������������������

 �!�



�����

������������������

����
�����������

2 von 5 in Zusammenstellung



20,20

17,00

20,20

16,00

26,20

15,00

26,20

2
6
,2

0

2
2
,5

0

2
6
,2

0

2
0
,2

0

32,6 m ü. NHN

OK 43,0 bis

51,7 m

ü. NHN

NATURNAHE PARKANLAGE

NATURNAHE
PARKANLAGE

1. BA 2. BA

Einfahrt / Ausfahrt

Eingang
Office

Boardinghouse / Office

Boardinghouse

V

V V + SG

V + SG

IV + SG

34 WE V +SG =   5x 520,5 m2 = 2603 m2
  + 1x 343,5 m2 (SG) = ca. 2.946 m2

IV +SG =  4x 520,5 = 2.082 m2
  + 1x 343,5 m2 (SG) = ca. 2.425 m2

IV +SG =   4 x 369 m2= ca. 1.476 m2
  + 1x 212 m2 (SG) = ca. 1.688 m2

2x

3x

2x

2946 m2 x 3 (Anz.Gebäude) =ca. 8838 m2

2425 m2 x 2 (Anz.Gebäude) =ca. 4850 m2

1688 m2 x 2 (Anz.Gebäude) =ca. 3376 m2

GE2 Geschossfläche gesamt 17.064 m2

Insgesamt 202 Wohneinheiten

IV
 +

 S
G

V + SG

IV + SG

IV
 +

 S
G

152   2-Zimmer Wohneinheiten

  50   3-Zimmer Wohneinheiten

FRIEDRICH -LIST-STRAßE

B
A

B
E

L
S

B
E

R
G

E
R

 S
T

R
A

ß
E

Dt. Bahn AG

BABELSBERGER STRAßE

FRIEDRICH -LIST-STRAßE

I

20,20

18,00

17,00

20,61

17,00

22 WE

22 WE

34 WE

34 WE

28 WE

28 WE

20,20

17,00

20,20

16,00

26,20

15,00

26,20

2
6
,2

0

2
2
,5

0

2
6
,2

0

2
0
,2

0

32,6 m ü. NHN

OK 43,0 bis

51,7 m

ü. NHN

NATURNAHE PARKANLAGE

NATURNAHE
PARKANLAGE

1. BA 2. BA

Einfahrt / Ausfahrt

Eingang
Office

Boardinghouse / Office

Boardinghouse

V

V V + SG

V + SG

IV + SG

34 WE V +SG =   5x 520,5 m2 = 2603 m2
  + 1x 343,5 m2 (SG) = ca. 2.946 m2

IV +SG =  4x 520,5 = 2.082 m2
  + 1x 343,5 m2 (SG) = ca. 2.425 m2

IV +SG =   4 x 369 m2= ca. 1.476 m2
  + 1x 212 m2 (SG) = ca. 1.688 m2

2x

3x

2x

2946 m2 x 3 (Anz.Gebäude) =ca. 8838 m2

2425 m2 x 2 (Anz.Gebäude) =ca. 4850 m2

1688 m2 x 2 (Anz.Gebäude) =ca. 3376 m2

GE2 Geschossfläche gesamt 17.064 m2

Insgesamt 202 Wohneinheiten

IV
 +

 S
G

V + SG

IV + SG

IV
 +

 S
G

152   2-Zimmer Wohneinheiten

  50   3-Zimmer Wohneinheiten

FRIEDRICH -LIST-STRAßE

B
A

B
E

L
S

B
E

R
G

E
R

 S
T

R
A

ß
E

Dt. Bahn AG

BABELSBERGER STRAßE

FRIEDRICH -LIST-STRAßE

I

20,20

18,00

17,00

20,61

17,00

22 WE

22 WE

34 WE

34 WE

28 WE

28 WE

POTSDAM     GE 2POTSDAM      Wohnen im GE 2    Unternehmensgruppe Th. Semmelhaack  Elmshorn Babelsberger Straße / Friedrich-List-Straße

Schneider + Sendelbach Architektengesellschaft mbH    Breite Straße 15     38100 Braunschweig   Tel 0531-24409-0   Fax 0531-24409-25

Außenraumplanung      Planungsgruppe Grün der Zeit  Geschwister-Scholl-Str. 89 14471 Potsdam  Tel 0331-903432   Fax 0331-9510023

Stand 20.02.2013

LAGEPLAN und KENNZAHLEN
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Zeichnerische Festsetzungen gemäß PlanZV

Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 4, 7, 8 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet  (§ 4 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16, 18, 19, 20 BauNVO)

z.B. OK

46,5 m ü. NHN

z.B. 0,4

Höhe baulicher Anlagen in ... m über einem Bezugspunkt als Höchstmaß

(OK-Oberkante)

Grundflächenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO, § 19 BauNVO)

Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 1, 3 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß  (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO, § 19 BauNVO)
z.B. IV

Baugrenze (§ 23 Abs. 1, 3 BauNVO)

Grünflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

z.B. Parkanlage

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und

Abs. 4, § 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des

Naturschutzrechts

(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Landschaftsschutzgebiet
L

Sonstige Planzeichen

mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrechten zu belastende Fläche

(§ 9 Abs. 1, Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Garagen oder Stellplätze (§ 9 Abs. 1, Nr. 4 und 22 BauGB)

Ga / St

Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplans 37 B

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Bebauungsplan Nr. 37 B

"Babelsberger Straße"

Teilbereich Friedrich-List-Straße

2. Änderung

Übersichtskarte M 1 : 10.000 i.Original

Stand:

-Entwurf-

Planzeichnung in der Fassung

vom November 2013

10 20 40 m

Maßstab 1 : 1.000 i.Original

Ein- bzw. Ausfahrtsbereich (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

PARKANLAGE

Landeshauptstadt Potsdam

Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung

Bereich Verbindliche Bauleitplanung

Verfahrensvermerke

3. BEKANNTMACHUNG

Der Satzungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der die

2. Änderung des Bebauungsplans auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen

werden kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ...................... im Amtsblatt für

die Landeshauptstadt Potsdam Nr. ......./.............. ortsüblich bekannt gemacht worden. In der

Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf

Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen  (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die

2. Änderung des Bebauungsplans ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten.

Potsdam, den ...................                                                     ............................................................

                                                                                                              Oberbürgermeister

Textliche Festsetzungen

Der Bebauungsplan Nr. 37 B "Babelsberger Straße", festgesetzt durch Satzung vom

25.01.2006 (Amtsblatt der Landeshauptstadt Potsdam 7/2006 vom 31.05.2006), wird wie folgt

geändert:

Die Änderungen sind in schwarzem Fettdruck  dargestellt.

Hinweise (kursiv dargestellt) sind nicht Gegenstand der Festsetzungen.

Anmerkung:

Die textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

Nr. 37 B "Babelsberger  Straße"  werden im 2. Änderungsverfahren  bezüglich der  festgesetzten

Nutzungsart  für  den Teilbereich des ehemaligen Gewerbegebietes GE 2 teilweise geändert  und

ergänzt. Alle textliche Festsetzungen, die nicht geändert werden gelten unverändert fort.

Die geltenden textlichen Festsetzungen mit Inhalten zu den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2

werden hinsichtlich der  Nummerierung sowie deren Nennung nicht gesondert angepasst. Aufgrund

der Nutzungsänderung  des GE 2 zum allgemeinen Wohngebiet  WA 6 verlieren alle Festsetzungen

mit Nennung des GE 2 automatisch ihren Gebietsbezug.

A

Die textliche Festsetzung TF 18 wird gestrichen.

B

Die textlichen Festsetzungen TF1, TF 2, TF 4, TF 19, TF 24, TF 29, TF 30, TF 32, TF 33 und

TF 39 werden wie folgt geändert / neu gefasst.

TF

Planzeichnung

1.KATASTERVERMERK

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters  mit Stand vom

........................... und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und

Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch

einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei

möglich.

(Ort), den  .....................                                                               ..........................................................

                                                                                                            Hersteller der Planunterlage

2. AUSFERTIGUNG

Die Stadtverordnetenversammlung  hat auf ihrer Sitzung am ......................... die Abwägung der

vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange geprüft und die 2. Änderung des Bebauungsplans gemäß § 10 BauGB als

Satzung beschlossen und die Begründung gebilligt.

Die 2. Änderung des Bebauungsplans wird hiermit ausgefertigt.

Potsdam, den  ...................                                                         .......................................................

                                                                                                                   Oberbürgermeister

Räumlicher Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplans 37 B

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Hauptversorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch

1. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1/ 1.2 WA 2.1/ 2.2, WA 3.1/ 3.2, WA 4.1/ 4.2, WA 5

und WA 6 sind die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden nicht zulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO)

2. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1/ 1.2, WA 2.1/ 2.2, WA 3.1/ 3.2, WA 4.1/ 4.2, WA 5

und WA 6 sind nicht störende Handwerksbetriebe nur ausnahmsweise zulässig.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO)

4. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1/ 1.2, WA 2.1/ 2.2, WA 3.1/ 3.2, WA 4.1/ 4.2, WA 5

und WA 6 sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil

des Bebauungsplans.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

19. Für die baulichen Anlagen in den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1/ 1.2, WA 2.1/ 2.2, WA 3.1/

3.2, WA 4.1/ 4.2, WA 5 und WA 6 sowie im Kerngebiet MK 1.1 kann ein Vortreten von

Gebäudeteilen, und zwar für Balkone und Terrassen, bis zu einer Tiefe von maximal 2 m auf

der gesamten Länge der jeweiligen Außenwand des Hauptgebäudes zugelassen werden. Dies

gilt auch, wenn hierdurch die bauordnungsrechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen der

Brandenburgischen Bauordnung unterschritten werden. Davon ausgenommen sind die einander

zugewandten Außenwände der Hauptgebäude entlang der Linien A1A2 und B1B2, C1C2 und

D1D2 sowie E1E2 und F1F2.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 Abs. 2 und 3 BauNVO)

24. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1/ 1.2, WA 2.1/ 2.2, WA 3.1/ 3.2, WA 4.1/ 4.2, WA 5

und WA 6 sowie in den Kerngebieten MK 1.1 und MK 1.2 darf die Grundfläche des obersten

Vollgeschosses 70 % der Grundfläche des darunterliegenden Geschosses nicht überschreiten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

29. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1/ 1.2, WA 2.1/ 2.2, WA 3.1/ 3.2, WA 4.1/ 4.2, WA 5,

WA 6  und den Kerngebieten MK 1.1 und MK 1.2 ist eine Befestigung von ebenerdigen Wegen,

die nicht über- bzw. unterbaut sind, nur in wasser- und luftdurchlässigem  Aufbau herzustellen.

Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit  wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau,

Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. Von dieser Regelung

ausgenommen ist der gemeinsame Erschließungsweg  zu den Garagen in den allgemeinen

Wohngebieten und den Kerngebieten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V. mit § 1a Abs.1 BauGB)

30. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1.1/ 1.2, WA 2.1/ 2.2, WA 3.1/ 3.2, WA 4.1/ 4.2, WA 5

und WA 6 ist pro 500 m² Grundstücksfläche  mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Bei der

Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Laubbäume sowie die

nach den textlichen Festsetzungen Nr. 32 und Nr. 33 zu pflanzenden Laubbäume

einzurechnen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

32. Auf den Flächen im Gewerbegebiet GE 1 zwischen östlichster Baugrenze und

Straßenbegrenzungslinie  Babelsberger Straße, im Abschnitt zwischen Kreisverkehr und

Friedrich-List-Straße,  sowie im allgemeinen Wohngebiet WA 6 innerhalb der Fläche j sind

jeweils fünf großkronige Laubbäume zu pflanzen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

33. Im allgemeinen Wohnegebiet WA 6 sind ebenerdige Stellplätze durch Flächen, die zu

bepflanzen sind, zu gliedern. Je vier Stellplätze ist ein Laubbaum zu pflanzen. Die Verpflichtung

zum Anpflanzen von Laubbäumen gilt nicht für Stellplätze auf unter- bzw. überbauten Flächen.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

39. Die Fläche g ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der

Grundstücke im allgemeinen Wohngebiet WA 6, zugunsten der zuständigen

Versorgungsträger sowie mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit zu belasten.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

N

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
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Überblick über die Kernregelungen des vorgesehenen 

 
Städtebaulichen Vertrags 

zur Umsetzung von Planungszielen 
der 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 37 B „Babelsberger Straße“, 

Teilbereich Friedrich-List-Straße der Landeshauptstadt Potsdam 
 
Vertragspartner:  
WBS Zweiundfünfzigste Vermietungs GmbH & Co. KG und Landeshauptstadt Potsdam 
 

Präambel 
 
Absicht der Vorhabenträgerin zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern 
Bezug auf den Kaufvertrag und die Übernahme der Verpflichtungen aus dem 
Städtebaulichen Vertrag zum Bebauungsplan Nr. 37 B „Babelsberger Straße“ 
 

§ 1 Rahmenbedingungen des Städtebaulichen Vertrags 
 
Vertragsgebiet 
Vertragsgegenstand: Bauverpflichtung, Freiflächengestaltung, Umsetzung der Richtlinie zur 
Kostenbeteiligung bei der Baulandentwicklung 
 

§ 2 Zugrunde liegende städtebaulichen Planungen 
 
Bebauungsplanentwurf Nr. 37 B „Babelsberger Straße“, 2. Änderung 
Städtebauliches Konzept  
Umsetzung der städtebaulichen Entwicklung entsprechend dem Aufstellungsbeschluss und 
der Regelungen dieses Vertrags  
 

§ 3 Allgemeinde Pflichten der Vertragspartner 
 
Informationsaustausch zwischen Vorhabenträgerin und der Stadt zum Stand der 
Durchführung der Maßnahmen  
 

§ 4 Verpflichtungen der Vorhabenträgerin 
 
Umsetzung der Maßnahmen der Sozialen Infrastruktur, Herstellung der öffentlichen 
Grünflächen mit Uferweg 
Anbindung von Stellplätzen und eines Wohnhauses  
 

§ 5 Sicherheitsleistungen 
 

§ 6 Rechtsnachfolge 
 

§ 7 Haftungsausschluss und Zustimmung zur elektronischen Datenverarbeitung 
 

§ 8 Kündigung 
 

§ 9 Wirksamwerden des Vertrags 
 

§ 10 Schriftform und Unwirksamkeit 
 

§ 11 Salvatorische Klausel 
 

§ 12 Erfüllungsort und Gerichtsstand 5 von 5 in Zusammenstellung
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